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Amtlither Theil.

A. Vetanntmachungen des Königlichen Landratbs.
Nr. 316. Oels, den 26. Juli 1905. 1903 zur Baarzahlung am 2. Januar 1904 ausgeloosten

Aufkündigung der ausgeloosten Kreis-
Obligationen des Kreises Oels.

Bei der im Beis ein der Kreiscommission und eines
Notars stattgefundenen Verloosung der auf Grund der
Allerhöchsten Privilegien vom 27. November 1873 und 7. De-
zember 1885 ausgefertigten und am 2. Januar 1906 ein-
zulösenden Kreisobligationen des Kreises Oels sind die
nachstehenden Nummern gezogen und zwar:

a. Von den auf Grund des Alter-höchsten Privilegs vom
27. November 1873 ausgefertigten 90000 Mart
Kreisobligationen des Kreises Oels (ausgefertigt

unterm 22. Januar 1874, II. Emission)
Lit. B. über je 600 Mark

Nr. 15 und 18.
Lit. C. über je 300 Mart

Nr. 3, 25, 69, 82, 96, 99, 108 und 154.
Lit. D. über je 150 Mark

Nr. 8 und 40.
Lit. E. über je 75 Mark

Nr. 8 und 21.

b. Von den aus Grund des Allerhüchften Privilegs vom
7. Dezember 1885 ausgefertigten 400000 Mark
Kretsobligationen des Kreises Oels (ausgefertigt

unterm 1. Januar 1886, III. Emission)
Lit. A. über je 1000 Mark

Nr. 19 und 125.
Lit. B. über je 500 Mark
Nr. 120, 127, 250 und 320.
Lit. c. über je 200 Mark

Nr. 3, 35, 60, 111, 112, 115, 133, 150, 174, 197, 228,
279, 302, 459 und 489.

Die Besitzer« der vorbezeichneten, zum 2. Januar 1906
hierdurch gekündigten Obligationen werden aufgefordert,
den Nennwerth gegen Rückgabe der Obligationen nebst
den Zinsfcheinanweisungen und den noch nicht fälligen Zins-
scheinen»vom 2.·Januar 1906 ab bei der Kreiscommunals
Kasse hterselbst m Empfang zu nehmen.

. Eine weitere Verzinfung der ausgeloosten Obligationen
det von dem genannten Ta e ab nicht statt, und wird
r Werth »der etwa nicht zurückgelieserten Zinsscheine von

den Kakntalien in Abzug gebracht.
G eichzeitig wird bekannt gemacht, daß die am 29. Juni
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Kreisobligationen vom 22. Januar 1874 (II. Emission)
Lit. C. Nr. 118 über 300 Mark
Lit. D. Nr. 35 über 150 Mark

noch nicht eingelöst sind. Die Jnhaber dieser Obligationen
werden aufgefordert, zur Vermeidung weiterer Zinsverluste
die Valuta baldigst abzuheben.

Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses

Nr. 317. Oels, den 29. Juli 1905.
Der Königliche Kreisschulinspektor Erzpriester Grimm

in Kunersdors ist für die Zeit vom 1. bis einschließlich
31. August er. beurlaubt. Er wird während dieser Zeit
durch den Ortsschulinspektor Pfarrer Weiß in Langewiese
vertreten.

Nr. 318. Oels, den 3. August 1905.
Das Königliche Proviantamt zu Oels wird am Dienstag,

den 8. d. Mts. in Bernstadt Heu und Stroh ankaufen und
von früh 7 Uhr ab abnehmen. Die Erntefrüchte sind in
Banden von 10 Pfund einzuliefern. Abnahmestelle Kaserne
der 3. Eskadron.

Nr. 319. Oels, den 18. Juli 1905.

Außerterminliche Musterung der Voltsfch ullehrer
und Candidaten des Volksfchulamtes betreffend.

Jm August d. J. sind alle Volksschullehrer und Can-
didaten des Volksschulamtes, welche ihre Befähigung für
das Schulamt in vorschriftsmäßiger Prüfung nachgewiesen
haben, einer außertermtnlichen Musterung zu unterwerfen,
sofern sie nicht schon beim Ober-Ersatz-Geschäft ausgehobensind.

Die Ortsbehbrden ersuche ich, mir von allen in Frage
kommenden Personen sofort und spätestens bis 10. August 1905
einen vollständigen Listenauszug aus der Stammrolle
einzureichen.

Die Vollsfchullehrer bezw. Candidaten des Volksschul-
amtes sind noch besonders auf die nachstehend abgedruckten
Bestimmungen hinzuweisen

Bestimmungen
über die Dienstzeit der Volkfchnllehrer nnd

Candidaten des VolksschnlamteB.
1. Auf Volks chullehrer und Candidaten des Volksfchuli

amts, wel e ihrer aktiven Dienstpflicht als Einjährigs
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Freiwillige genügen wollen oder genügen, finden die in
der Wehr- und eerordnuug enthaltenen Bestimmungen
über »Einjährig- reiwillige« Anwendung.

. Alle übrigen Volksschullehrer u. s. w., welche ihre Be-
fähigung für das Schulamt in vorschriftsmäßiger
Prüfung nachgewiesen haben, sind vom Jahre 1900 ab
nach einjähriger aktiver Dienstzeit bei einem Jnfanteries
Regiment zur Reserve zu beurlauben.

. Sofern sie nicht schon beim Ober-Ersatzgeschäft aus-
gehoben werden, sind sie durch die zuständigen Ersatz-
Eommissionen (W.-O. § 26,2 und § 25,2——4, für noch
nicht im militärpflichtigen Alter befindliche Bewerber
sinngemäß angewandt) im Februar oder August außer-
terminlichen Musterungen zu unterwerfen.

. Jhre Einstellung findet möglichst unmittelbar an dem
nach dem Seminarschlußtermin folgenden 1. April oder
1. Oktober statt. Schwierigkeiten, die ihrer sofortigen
Einstellung zu diesen Zeiten aus den Vorschriften über
die Loosung erwachsen, können sie durch Verzicht auf
Die Bortheile der Loosung (Wehrordnung § 63,8 und
§ 66,2) begegnen. Noch nicht militärpflichtige taugliche
Volksfchullehrer u. s. w. dürfen sich zum Diensteintritt
freiwillig bereit erklären. Der Ansstellung eines Melde-
scheins bedarf es in diesem Falle nicht.

. Ein Recht auf die Wahl des Truppentheils haben die
einzustellenden Lehrer u. s. w. nicht, vielmehr werden
sie durch die Generalcommandos bezw. die Groß-
herzoglich Hessische (25.) Division auf die Jnfanterie-
truppentheile ihres Bezirks vertheilt. Dabei ist den
Wünschen der Lehrer möglichst Rechnung zu tragen.

. Wegen Anrechnung der eingestellten Lehrer u. s. w. auf
Die Rekrutenzahlen wird durch die alljährlichen
Rekrutirungsbestimmungen das Weitere festgesetzt werden.

. Die demselben Truppentheil überwiesenen Lehrer u. s. w.
sind grundsätzlich gemeinschaftlich unterzubringen, soweit
dies nach § 21,2 der Garnisonverwaltungsordnung ge-
stattet ist. Sie nehmen, soweit möglich, an der
Rekrutenausbildung jder Einfährig-Freiwilligen theil,
treten alsdann in die Kompagnie ein und sind, insoweit «
sie sich nach ihrer militärischen Beanlagung und ihrem
Diensteifer hierzu eignen, nach Anordnung Der Regiments-
commandeure zu Unteroffizieren des Beurlaubtenstandes
auszubilden.

Ihre Verwendung in den Geschäftszimmern ist aus-
geschlossen.

Diejenigen Volksschullehrer u. s. w., welche sich
gut geführt und ausreichende Dienstkenntnisse erworben
haben, dürfen nach mindestens sechsmonatiger Dienst-
zeit zu überzähligen Gefreiten ernannt, diejenigen, welche
bei musterhafter Führung und Haltung Hervorragendes
geleistet haben, bei der Entlassung aus dem aktiven
Dienste ausnahmsweise zu überzähligen Unterosfizieren
befördert, Diejenigen, welche sich nach dem Urtheile der
Vorgesetzten zu Unteroffizieren des Beurlaubtenstandes
eignen, als Unteroffiziersnspiranten entlassen werden.

. Hinsichtlich der Heranziehungen zu Uebungen im Be-
urlanbtenftande werden die unter Ziffer 2 genannten
Volksfchullehrer u. s. w. wie die übrigen Mannschaften
behandelt. Sie dürfen gelegentlich der Uebungen be-
fördert werden.

. lDie Heerordnung wird wie folgt geändert. § 13,2
autet: .

»Die Vollsschullehrer und Candidaten des Volks-
schulamts (W.-O. § 9,1) werden bereits nach ein-
jähriger aktiver Dienstzeit bei einem Jnfanteries  

Regiment zur Reserve beurlaubt. Die Zeit eines
Urlaubs vön mehr als vierzehntägiger Dauer findet
auf Die "einjahrige aktive Dienstzeit keine Anrechnung.
Die naheren Bestimmungen geben die General-
eommandos.«

Jm § 29,1 Anmerkung und im § 40,3 ist ‚gemäß
§ 13,2« zu streichen.

(Hiernach behalten die bisherigen Uebungsbestimmungen
für Volksschullehrer u. s. w., welche 10 Wochen aktiv ge-
dient haben, Gültigkeit.)

Nr. 320. -Oels, den 29. Juli 1905.
Mit Bezug auf meine KreisblattsVerfügung vom

22. Februar d. Js. mache ich die Ortspolizeibehörden noch-
mals auf das in der Gesetz-Sammlung von 1904 auf
Seite 227 ff. veröffentlichte Gesetz vom 10. August 1904,
betreffend die Gründung neuer Ansiedelungen, aufmerksam.
Eine Ansiedelungsgenehmigung (zu deren Ertheilung der
Kreisausschuß zuständig ist) ist hiernach nicht nur in dem
Falle nothwendig, wo außerhalb einer im Zusammen-
hange gebauten Ortschaft ein Wohnhaus errichtet oder
ein vorhandenes Gebäude als Wohnhnus eingerichtet werden
soll, sondern auch in Den Fällen, wo in Folge oder zum
Zwecke der Umwandlung eines Landgutes oder eines Theiles
eines solchen in mehrere ländliche Stellen innerhalb einer
im Zusammenhange gebauten Ortschaft ein Wohn-
haus errichtet oder ein vorhandenes Gebäude zum Wohn-
haus eingerichtet werden soll. Vor der Aushändigmtg
der Ausiedelungsgenehmiguug darf die polizei-
liche Bauerlaubuifz nicht ertheilt werden.

Die Anweisung zur Ausführung des genannten Gesetzes
ist in Stück 5 des Regierungs-Amtsblattes für 1905 zum
Abdruck gelangt.

Nr. 321. Oels, den 1. August 1905.
Durch Ministerialerlaß vom 4. v. Mis. haben die

Bestimmungen über die Aufstellung der Reisekostenliquidation
der Kreisthierärzte eine neue Regelung erfahren. Hiernach
haben u. a. die Ortspolizeibehörden von allen an den
Königlichen Kreisthierarzt gerichteten Requisitionen dem
Landrath eine Abschrift zu übersenden. Die Ortspolizei-
behörden wollen dies beachten.

Nr. 322. Oele-, Den 31. Juli 1905.
Der Amtspächter Friedrich in Süßwinkel beabsichtigt,

auf Dem Grundstück Süßwintel.Nr. 24 ein Schlachthaus zu
errichten. Gemäß § 17 Der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883
(R.-G.-Bl. S. 177 ff.) bringe ich dieses Vorhaben mit dem
Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß Einwendungen inner-
halb 14 Tagen schriftlich in zwei Exemplaren oder zu
Protokoll bei mir anzubringen sind. Nach Ablauf obiger
Frist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

Beschreibung und Zeichnung der Anlage liegen in
meinem Amtszimmer zur Einsicht offen aus.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen
Einwendungen habe ich einen Termin auf

Sonnabend, den l9. August er.,
Vormittags 10 llhr, .

in meinem Amtszimmer hierselbst anberaumt, wozn ich den
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Bemerken
hierdurch vorlade, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl
mtirtdder Erörterung der Einwendungen vorgegangen werden
w .

Sir. 323. Oels, den 1. August 1905.
Zum Zwecke der Ausnahme von Anträgen auf Er-

stattung von Beiträgen nach § 42 bis 44 des Invaliden-
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versicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899 sind von der Landes-

versicherungsanftalt zu Breslau neue Formulare eingeführt
worden

Die städtischen Polizeiverwaltungen, Herren Amts-,

Guts- und Gemeindevorsteher ersuche ich, sich bei Aufnahme

von Anträgen auf Beitragserstattung ausschließlich dieser

neuen Vordrucke, welche bei mir zu beantragen sind, zu be-

dienen und die Anträge-, nicht wie es bisher oft geschehen,
unmittelbar an die Versicherungsansialt, sondern an mich
einzureichen.

Sir. 324. Delä, den 2. August 1905.
Nachweisung der im Monat Juli d. Js.

ertheilten Jagdscheine.

 

Schlosky, Dberjäget, Qels .............. 28. 7. 05.
äusler, Gesreiter, Oels .............. 28. 7. 06.
rühholz Waldemar, Vicefeldwebel, Oels ....... 29. 7. 05.

Müller, Qberjäger, Oels ............... 31. 7. 05.-
Jaro ch, Qberjäger, Oels .............. 31. 7. 05.
Gra e, Gefreiter, Oels ............... 31. 7. 05.

Nr. 32b. Oels, den 3. August 1905.
Mit Bezug auf die Kreisblatherfügung vom 31. Ja-

nuar d. Js. mache ich bekannt, daß die über die Pferde des
Fleischermeisters Lerche in Kapsdorf, Kreis Trebnih, wegen
Rotzverdachts angeordneten Sperrmaßregeln aufgehoben
worden sind.

Nr. 326. Oels, ben 26. Juli 1905.

 

a. J a ‚b k e s i a g»d i d) e ł n e. Dem Verein für Massenverbreitung guter Volksliteratur
Graf KDZPOFA Königlichet Landmths “mich“ ‑‑‑‑‑ 2- 7- 35- zu Charlottenburg hat der Herr Minister des Jnnern die
Fgmiikx ääfiä‘f’äi 23%??326?’ ‚DIKI, I I I J I J J J J zj ZJ ogj Erlaubniß ertheilt, in den Jahren 1905, 1906 unb 1907
menge: 6rnft, Forsikandidatz Dem .......... 7. 7. 05. eine öffentliche Verlosung von Büchern, Prachtwerlen u. s. n).
Siebenhaar, Heger, »Reesewitz»............. 14. 7. 05. zu veranstalten und die Lofe in der ganzen Monarchie zu

i163“??? gäggääläg' Fistzekäenbach ......... IT Z 82 vertreiben i i L s M fUn - -. - """"""" ° ' ' Es sollen nsge ammt 1500000 o e zu je I ar
5.233€,es?äbafiälä‘äääifäääe‘ääfimad I I I I I I I I IT ZJ ggs ausgegeben werden und rund 500000 Gewinne im Gesammt-
Achtert, Waldbeläufer, Ludwige-dort .......... 15. 7. 05. werte von 900000 Mark zur Ausspielung gelangen.
Ingen- ALTE-FREer PRINT ----------- IT Z ng Die Ziehungen werden voraussichtlich im Dezember

r, , ........... . . . ‑ s

WTbetik Waldbelsgjufey Weißånslee sb. .......... i3. Z. gä. leben Jahres stattfmden’
' · , , u ·u ur ......... . . .

ZEIT gääimäää‘imä‘äumä . ‚g ......... 22. 7. 05. Nr. 327. Oels, den 31. Juli 1906.
Riedel äöruno, Kaufmann,l Hundsfeg . .I . . IinId) 27t. 7. 05. PersonalsChrDu“
b. nentqe t i e ag e ne. O

(gerieben Oberj·äger, Dels .............. 1- 7- 05. Bestätigt: der Freisteller Gustav Kroke als Gemeinde-
Schütze-ckOng1fFekeriVeIs-Q t- ‑. ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ lgs Z 355’- vorsteher, der Bauer Gustav Scholz als
åMZk-Okang»eiseksskmkUke: : : : : : : : : : : 2417Z 051 erster Schöne- der Freistellerthhelm Schspte
miete, G«efreiter, Oeis ............... 24. 7. 05. als zweiter Schöffe und der Freifteller Karl
Heidemann, Gefreiter, Oels ............. 23. 7. 05. «Schikor als dritter Schöffe der Gemeinde

TUTTI-r GEIZZGFXEIZUZ «««««««««««««« ä: Z ggs Groß-Graben Der Gaftwirth Reinhold
HTTYgzbberjäåeå beta. I I . I I I I I I I I I I I 28I 7I 05I Hehle aus Reeiewitz als Hülisschösse det
Meyer, Oberjäger, Qers ............... 28. 7. 05. Gemeinde Reesewitz.

Der non gliche Landrath.
i. V.

Wallonek.
Kreissekretän

 

B. Bekanntmachun gen anderer Behörden.

sJauche bei der Gemüsezucht.] Die Ermittelungen,
welche durch die im Januar 1904 vorgekommenen Ver-
giftungssälle in der Alice-Kochschule in Darmstadt infolge
Genusses eines aus Konservenbohnen bereiteten Salates
veranlaßt sind, haben zu dem Ergebnis geführt, daß in
Gemüfekonferven auch bei Luftabschluß Spaltpilze sich zu
entwickeln vermögen, deren giftige Stoffwechselprodukte die
menschliche Gesundheit in ähnlicher Weise wie das sogenannte
Fleischgift zu schädigen geeignet sind. Da der Verdacht
vorliegt, daß durch Bespritzung oder Begießung von Pflanzen
mit jauchehaltigen Flüssigkeiten die giftbildenden Keime an
dieselben gelangen und auf ihnen unbeschadet ihrer Lebens-
sähigteit eintrocknet-, erscheint es erforderlich, gegenüber der
Anwendung von Jauche in der Gemüsezucht zur Vorsicht
zu mahnen und auf bie Gefahren hinzuweisen, welche der
menschlichen Gesundheit erwachsen, sobald Jauche unmittel-
bar mit den oberirdischen Pflanzemeilen in Berührung
kommt. Auch andere durch Spaltpilze hervorgerufene

 

 

menschliche Krankheiten wie Typhus und Ruhr können auf
diesem Wege Weiterverbreitung finden. Es wird daher bei
Verwendung von Jauche aus jauchehaltigen Flüssigkeiten
möglichst darauf zu achten sein, ein Besprengen und Bespritzen
der Pflanzen zu vermeiden, was übrigens auch mit Rücksicht
daraus schon geboten ifi, daß der Pflanzenwuchs nnd die
Früchte dadurch nachteilig beeinflußt werben. Es ist ferner
geboten bei der Zubereitung der Büchsengemüse auch im
Haushalte zur Vermeidung und Beseitigung von Ver-
unreiniguugen mit peinlichster Sauberkeit und Sorgfalt zu
verfahren. Es empfiehlt sich insbesondere, dieselben einer
Erhitzung auf 100° für die Dauer von 10 Minuten auszu-
fegen, welche geeignet ist , etwa hineingelangte giftige Keime
zur Abtötung zu bringen. Der Jnhalt von Büchsen, die
bei der Oeffnung einen verdächtigen Geruch erkennen lassen,
darf im Haushalte keine Verwendung finden.

Viel-it einer Beilage.





Beilage zu 2m.- 32thes Oelfer Kreis-blaues.
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Inhaber:Sanatonum„Drachenkopf“ Eber-wide bei Berlin Appel

-23“- n. wissenschaftl. Grunds. ärztlich geleitete

is-«.- Natur-Heilanstalt——- für
« chronisch Krankeu.Erholungsbedürttige.

;-»-- Besondere Erfolge bei Nerven-, Magen—,
21-5 Darm-, Leber—, Lungen- u. Frauenleiden,

" Blutarmut, Rheuma, Gicht. —- Wasser-
J kuren, Dampf—, Luft-, Sonnen- u. elektr.
Licht-Bäder. —- Gymnastik, Vibration,

Massage, Packungen etc.
ä? Staubfreie Höhenlagee Gute Verpflegung
c": Immer geöffnet. O Prospekte gratis.

Quittungsbneher-
Tagebiicher färTrtchinensehauer,

Bescheinignngen
für Fleisch- und Trichinenfchanee

site-L—in der Hofbuchdruckejret von A. Ludwig tn Oel- vorräthtg

Der Auktionator
empsiehct sich zur Entgegennahme von Aufträgen zur Ver-
steigerung ganzer Coneurss nnd Nachlaß-Bestände, sowie
aller Mobilien, meiner, Betten, Wäsche, Gold- nnd

Stlbertoaaren te.
AntttonssComptoir Breslanerstrasze Re. l.

Julius "i80h‚ Anttionator.

xPrima oberichlesiiche Steinkohlen,‚x
Braun- und Steintohlenbriketts

tiefere In viertel, halben nnd ganzen Waggons, sowie tm Detail an Sommer-
pretsen m Ende August, ebenso auch

gutes Kiefern-, etwa nnd gehacktes Holz.
Bestellungen erbittet möglichst bald

Aug. set-Iro- tllslanertitake 40.
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Mreilide Nachrichten
Um 7. Sonntage noch zwangen.

G U kbi in V b. tt O II.
OFFEEFZFZFIUMT6 „133« HAVE-i
‘) Hanlptgottesdtenft 9 Uhr: Herr Pnetto

Siebter. (Schtlltngsche Erntepredigy
Beichte srüls 81/. Uhr: Herr Pastor stählen

der St. Seilbahn-atme.
"') Vormittags 9 Uhr: Herr Pastor Gregor

ans Vol-erle.
Wochengotteddienst in der Propitltrchr.

Donnerstag, den 10. August 1005 früh
Thdlhn Herr Kandidat Scholz ans

re
Beichte friid 81/. Uhr: Herr Satin: Stehlen

Amt-vorhe-

an: Tnnfen nnd Trannngenr Herr Pastor
Biebler

sür Begräbnisse in der Stadt: Herr
Paftor nur;ler,

für Vegrädnisse ans dem Stube: Herr
Pastor Schnell-t, vertreten durch die anderen
Herren Getftttchen.

‘) Kollekte für die Diakonissenanstalt in
tn Krenzdnrg D.-S.

Drei noch brauchbare,
auseangterte

Ackervferde
verkauftrang

Dominimn Weidenbnch ..
set Bernstadt.

StMD

 

 

Muts-istleider
am Sonnabend, den—29. Jnlttwo-;-

 

   




